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Afrika rückt in den Fokus der deut-

schen Außenpolitik. Arbeitsplätze 

für die junge, schnell wachsende Bevöl-

kerung, begleitet von Investitionen in 

reformwilligen Ländern, sollen die Mig-

ration in Richtung Europa bremsen. Die 

Hoffnung auf einen Ausbau der Han-

delsbeziehungen gewinnt Substanz. So 

bietet der Senegal gute Startbedingun-

gen für die Erschließung Westafrikas. 

Die vorliegende Ausgabe des Export­
Managers geht darüber hinaus auf  

die Situation in der Automobilzuliefer-

industrie ein, blickt zurück auf den Hes-

sischen Außenwirtschaftstag und gibt 

einen Einblick in das Management von 

Rohstoffrisiken. In der Rubrik Liefern 

widmen wir uns der vieldiskutierten  

Lieferantenerklärung und der Neube-

wertung zollrechtlicher Bewilligungen.

Sie erhalten unseren Newsletter jähr-

lich in zehn Ausgaben kostenlos online, 

wenn Sie möchten. Gerne stehen wir 

Ihnen für weitere Informationen zur 

Verfügung. Nutzen Sie bitte die Regis

trierungsmöglichkeit und weitere 

Informationen auf unserer Website 

www.exportmanager-online.de.
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Neue Hoffnung für den Handel mit Afrika?

In den vergangenen zehn Jahren nahm die Bedeutung Afrikas als Absatzmarkt der deutschen Wirtschaft zu, doch im längerfristigen 
Vergleich verliert der Kontinent an Bedeutung. Gerade mit Ländern südlich der Sahara, ausgenommen die Republik Südafrika, bleibt 
der bilaterale Handel mit Deutschland weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Was sind die Ursachen? Und was sollten deutsche 
Exporteure beachten, die diese Märkte mit ihrem großen Potential erschließen wollen?

Nord-Süd-Gefälle  
bei Afrika-Exporten

Im Norden vereinten allein Algerien, 
Marokko, Tunesien und Ägypten 

nach vorläufigen Zahlen zusam-
men 45% der deutschen Waren-

lieferungen nach Afrika auf sich. 
Südlich der Sahara dominierte 
traditionell Südafrika, das 36% 
der deutschen Afrika-Exporte 
abnahm, mit großem Abstand 
gefolgt von Nigeria mit 3% – 
beide jedoch mit einem deutli-
chen Minus im Vergleich zum 

Vorjahr. Was steckt dahinter?

Verfall der Rohstoffpreise 
bremst Wachstum

2016 lag das Wirtschaftswachstum auf 
dem afrikanischen Kontinent nur noch 
bei 1,6% – dem niedrigsten Wert seit 30 
Jahren. Zum Vergleich: Zwischen 2000 
und 2010 lag die Wachstumsrate bei 

durchschnittlich rund 5% jährlich. Für 
viele afrikanische Staaten endeten die 
Jahre des rasanten Aufschwungs mit dem 
Verfall der Rohstoffpreise für Rohöl, Gold, 
Platin und Kupfer. Besonders betroffen 
waren die beiden größten Volkswirtschaf-
ten Afrikas: Das Wachstum in Südafrika 
halbierte sich, Nigeria rutschte sogar in 
eine Rezession. Macht man die Rechnung 
ohne die afrikanischen Rohstoffexpor-
teure, käme der Kontinent immerhin auf 
ein Wirtschaftswachstum von 4%. 

Die ostafrikanischen  
Wachstumstreiber

Wachstumstreiber des Kontinents bleiben 
vermutlich auch 2017 die ostafrikani-
schen Länder Äthiopien, Kenia, Ruanda, 
Tansania und Uganda. Deren Entwicklung 
sollten deutsche Exporteure im Auge 
behalten. So stiegen z.B. die deutschen 
Exporte nach Äthiopien im sechsten Jahr 
hintereinander und lagen 2016 fast drei-
mal so hoch wie 2011. Die Regierung in 
Addis Abeba investiert in neue Infrastruk-
turen in Relation zum Bruttoinlandspro-
dukt wie kein anderes Land in Afrika. 

Sobald alle im Bau befindlichen Wasser-
kraftwerke ans Netz gehen und die zahl-
reichen neuen Industrieparks die Produk-
tion aufnehmen, dürfte Äthiopien die 
anderen Länder der Region schnell in den 
Schatten stellen.

Dennoch geht das teilweise durch Investi-
tionen getriebene Wachstum nicht immer 
einher mit zunehmenden bzw. ausrei-
chenden Devisenreserven, um notwen-
dige Importe von Rohstoffen oder Investi-
tionsgütern fristgerecht zu bezahlen. In 
einigen der stark wachsenden Länder 
führte u.a. das starke Wirtschaftswachs-
tum in den vergangenen Jahren zu einer 
Verringerung der Devisenreserven, was 
aktuell zu Engpässen führen kann. Lang-
fristig sollten diese Investitionen sich 
jedoch zugunsten steigender Devisenre-
serven aufgrund zunehmender Auslands-
investitionen (FDI) auszahlen. 

Tansania und Uganda vor  
einem Gas- und Erdölboom?

Interessant wird auch die Entwicklung in 
Tansania und Uganda sein. Tansania 
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Christian Toben
Regionaldirektor Afrika,
Commerzbank AG

christian.toben@ 
commerzbank.com

Afrika im Fokus – auch der Süden bietet Marktchancen.

mailto: christian.toben@commerzbank.com
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besitzt beachtliche Gasvorkommen, die 
für den Export genutzt werden könnten. 
Ähnlich ist die Lage in Uganda, das über 
nennenswerte Ölvorkommen verfügt. 
Eine Investitionsentscheidung zugunsten 
einer Exportpipeline durch Tansania ist 
bereits getroffen und zieht vermutlich 
beachtliche Folgeinvestitionen nach sich.
Aber auch unter den kleinen Volkswirt-
schaften südlich der Sahara gibt es Oasen 
der Prosperität: Mauritius nahm 2016 
rund 39% mehr deutsche Waren ab als im 
Jahr zuvor und in absoluten Zahlen fast so 
viel wie die deutlich größeren Länder Tan-
sania oder Uganda. Der kleine Inselstaat 
zeigt, was sich langsam auch bei anderen 
afrikanischen Ländern erkennen lässt: 
Qualität „made in Germany“ ist gefragt.

Fehlender Binnenmarkt sorgt für 
organisatorische Herausforderung

In der Vielfalt der Länder liegen nicht nur 
Chancen, die Vielfalt ist gleichzeitig eine 
Hürde für mittelständische Unternehmen, 
die in Afrika Geschäfte machen wollen. 
Insgesamt gibt es in Afrika südlich der 
Sahara 49 Länder – jedes mit seinen eige-
nen Besonderheiten und Vorschriften für 
den Warenverkehr sowie die damit ein-
hergehenden Finanzgeschäfte. 

Speziell in Süd- und Ostafrika sind jedoch 
Fortschritte bezüglich der regionalen 
Zusammenarbeit zu erkennen. Es geht 
hier nicht nur um die Schaffung eines grö-
ßeren Binnenmarktes und der entspre-
chend benötigten Infrastruktur, sondern 

ansatzweise auch schon um einheitliche 
Außenzolltarife oder regionale Clearing-
systeme unter den Zentralbanken zur 
Sicherstellung eines effizienten Zahlungs-
verkehrs sowie der Vereinheitlichung der 
Dokumente und Prozesse bei den Zollbe-
hörden. 

Know-how internationaler 
Geschäftsbanken nutzen

Doch die nach wie vor bestehenden 
Schwierigkeiten sollen kein Grund sein, 
Geschäftschancen nicht im Detail zu ana-
lysieren oder gar ungenutzt zu lassen. 
International aufgestellte Geschäftsban-
ken unterstützen mittelständische Unter-
nehmen umfassend bei der Erschließung 
neuer Märkte: Dazu gehören neben der 
Absicherung von Außenhandelsgeschäf-
ten z.B. auch aktuelle länderspezifische 
Informationen zur wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklung dieser Länder 
wie auch Informationen zum Dokumen-
tengeschäft mit Hinweisen zu Devisen- 
und Inkassovorschriften 

Akkreditivbearbeitung  
einfach outsourcen

Mit der komplexen Bearbeitung von 
Akkreditiven – dem nach wie vor häufigs-
ten Instrument für die Zahlung und Absi-
cherung von Exportgeschäften mit 
Abnehmern in Afrika – werden viele Res-
sourcen von Unternehmen gebunden. 
Dabei lässt sich ein großer Teil der Abwick-
lungsaufgaben an einen Bankpartner mit 

Expertise in der internationalen Handels-
finanzierung delegieren. Der Exporteur 
profitiert von dem Outsourcing durch 
genau kalkulierbare Kosten, hohe Doku-
mentenqualität und die Vermeidung von 
Zahlungsverzögerungen und -ausfällen. 

Von bewährten Bankpartner- 
schaften profitieren

Internationale Geschäftsbanken besitzen 
in vielen Ländern Afrikas Repräsentanzen, 
zu deren Hauptaufgaben die Pflege der 
Beziehungen zu Korrespondenzbanken 
gehört – ausgewählten lokalen Banken, 
mit denen langjährige Geschäftsbezie-
hungen und Kontoverbindungen beste-
hen. In dieser bewährten Zusammenar-
beit lassen sich viele Handelsgeschäfte 
reibungslos und professionell abwickeln. 
So bietet die Commerzbank in Afrika 
sowohl eines der umfangreichsten Kor-
respondenzbanknetzwerke als auch ein 
einzigartiges lokales „Know-how“ an mit 
Repräsentanzen in Nigeria, der Elfenbein-
küste, Angola, Südafrika und Äthiopien 
und Ägypten. 

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass in 
einigen Ländern lokale afrikanische Ban-
ken in jüngster Vergangenheit sogar 
deutschsprachige „German Desks“ ein-
richten, um den Anforderungen deut-
scher Unternehmen besser nachkommen 
zu können.

Auf den Aufbau eines eigenen Filialnetzes 
verzichten internationale Geschäftsban-

ken in der Regel, weil die lokalen Banken 
besser in der Lage sind, vor Ort Risikoprü-
fungen und Unternehmensbewertungen 
vorzunehmen. Auch unterliegen lokale 
Banken hinsichtlich ihrer Bonitätsanfor-
derungen häufig anderen Regeln als 
internationale Geschäftsbanken. Auf-
grund ihrer Präsenz können sie zudem 
mit Kunden spezielle Besicherungsstruk-
turen vereinbaren, die im Schadensfall 
einen unkomplizierten Zugriff und bes-
sere Verwertungsmöglichkeiten für die 
Sicherheiten erlauben.

Euler Hermes bietet mehr  
Absicherungsmöglichkeiten 

Über viele Jahre sicherte Euler Hermes in 
zahlreichen Ländern des südlichen Afrikas 
ausschließlich Geschäfte mit privaten 
Bestellern und zu kurzfristigen Zahlungs-
bedingungen ab. Absicherungen für 
Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor 
waren nur in Ausnahmefällen möglich, 
obwohl viele Projekte entweder direkt 
von Staatsunternehmen oder von staat-
lich kontrollierten Unternehmen durch-
geführt werden.

Die jüngste Erweiterung der Deckungs-
möglichkeiten hinsichtlich des öffentli-
chen Sektors für bestimmte afrikanische 
Länder (u.a. Äthiopien, Ghana, Mosambik, 
Nigeria, den Senegal, Uganda, die Elfen-
beinküste und Tansania) war zwar ein 
positiver Schritt, sieht aber eine Erhöhung 
des Selbstbehalts von 5% auf 10% vor. Der 
Selbstbehalt bei Bürgschaften ist nun mit 
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Dr. Matthias Zieschang ist Vor-

stand Controlling und Finanzen 

der  Fraport AG. Das MDax-Unter-

nehmen betreibt den Frankfurter 

Flughafen und hält Beteiligungen 
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Kontinenten.
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10% doppelt so hoch wie der bei Bürg-
schaften für Geschäfte in anderen Schwel-
lenländern. Die staatlichen Exportkredit-
versicherer anderer OECD-Staaten bieten 
Selbstbehalte von lediglich 2%. Um inter-
national hinsichtlich der Exportdeckungs-
konditionen konkurrenzfähig zu werden 
und im Sinne der Flankierung wirtschaftli-
cher Entwicklung in afrikanischen Län-
dern, sollte der Selbstbehalt am Risiko 
auch in Deutschland entsprechend 
gesenkt werden.

Im Rahmen der G20-Präsidentschaft plant 
die Bundesregierung, ihre Maßnahmen 
im Bereich „Finanzstrukturen und Finan-
zierung“ weiter zu verbessern. Demnach 
beabsichtigt Deutschland zum Beispiel 
zukünftig für Geschäfte mit den Ländern, 
die sich dem „Compact with Africa“ der 
G20 anschließen und sich in diesem 
Zusammenhang verpflichten, bessere 
Rahmenbedingungen zu schaffen, u.a. 
den Selbstbehalt für Hermesbürgschaften 
auf 5% abzusenken. Damit will die Bun-
desregierung ein Signal für bessere Finan-
zierungsbedingungen in Afrika senden. 
Aktuell haben sich folgende afrikanische 
Länder dem „Compact with Africa“ ange-
schlossen: Marokko, Tunesien, der Sene-

gal, die Elfenbeinküste, Ghana, Äthiopien 
und Ruanda.

Auf dieser Basis bietet Euler Hermes 
Exporteuren die Möglichkeit, Lieferungen 
an öffentliche Besteller zu mittel- und 
langfristigen Zahlungsbedingungen 
durch staatliche Exportkreditgarantien 
abzusichern. Die Absicherungsmöglich-
keiten erstrecken sich über die gesamte 
Wertschöpfungskette und reichen von 
der Produktionsphase bis zur Bezahlung 
der letzten Tilgungsrate des finanzierten 
Geschäfts. Keine Deckungsmöglichkeiten 
bestehen derzeit für die Demokratische 
Republik Kongo, Sierra Leone, Somalia 
und den Sudan.

Das Schlimmste sollte  
überstanden sein

Die Aussichten für Subsaharaafrika sind 
wieder positiver: Der Internationale Wäh-
rungsfonds erwartet in seiner jüngsten 
Prognose für 2017 einen Anstieg des rea-
len Wirtschaftswachstums von 1,6% auf 
respektable 2,8%. Dabei wird die Entwick-
lung der Rohstoffpreise eine entschei-
dende Rolle spielen. Sollten diese gene-
rell wieder ansteigen, wird es wichtig sein, 
dass sich die erdölproduzierenden Länder 
auch weiter wie in den vergangenen 
Monaten auf eine Diversifizierung der 
Wirtschaft konzentrieren und nicht erneut 
zurückfallen in die Risiken einer „Mono-
kultur“.  

„Doch die nach wie vor bestehenden 
Schwierigkeiten sollten kein Grund 
sein, Geschäftschancen nicht im 
Detail zu analysieren oder gar  
ungenutzt zu lassen.“

http://www.finance-magazin.de
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G20-Staaten wollen Handel mit Afrika stärken

Am 7. und 8. Juli trafen die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten in Hamburg zusammen. Ein Thema der Gespräche war die 
Zusammenarbeit mit Afrika. Im Vorfeld hatte die Bundesregierung am 12. und 13. Juni zur zweitägigen Partnerschaftskonferenz mit 
ausgewählten Delegationen aus Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste in die Hauptstadt  eingeladen. Zur Unterstützung dieser 
und anderer Länder Afrikas wurde ein Eckpunktepapier der Bundesregierung mit 16 Maßnahmen verabschiedet. 

Zurzeit ist die Bedeutung Afrikas für den 
deutschen Außenhandel noch gering. 
2016 exportierte Deutschland Waren im 
Wert von 24,5 Mrd EUR nach Afrika. Nach 
vorläufigen Angaben des Statistischen 
Bundesamts war dies ein Anteil von 2% 
am gesamten deutschen Außenhandel. 
Deutschland führte gleichzeitig Waren im 
Wert von 16,6 Mrd EUR aus Afrika ein. 

Wichtigster Handelspartner Deutschlands 
auf dem afrikanischen Kontinent ist Süd-
afrika. 35,9% aller Exporte nach Afrika gin-
gen dorthin. Südafrika ist auch der einzige 
afrikanische Mitgliedstaat der G20-
Gruppe. Doch die Rolle Afrikas in der Welt 
ist trotz der aktuell geringen Wirtschafts-
kraft nicht zu unterschätzen. Denn Prog-
nosen zufolge werden im Jahr 2050 dort 

2,5 Milliarden Menschen leben, von 
denen die Hälfte jünger als 25 Jahre alt 
sein wird. Das entspricht einer Verdoppe-
lung zu heute. Damit diese Bevölkerungs-
gruppe eine berufliche Zukunft hat, 
bedarf es einer nachhaltigen Wirtschafts-
politik. Um dieses Ziel zu erreichen, wol-
len Afrika und die G20-Gruppe zusam-
menarbeiten.

Deutsche Unternehmen  
setzen auf Reformen in Afrika

Ein deutscher Unternehmer will schon 
heute das wirtschaftliche Potential Afrikas 
nutzen. Dr. Thomas Helle ist Geschäftsfüh-
rer der Novis GmbH mit Sitz in Tübingen. 
Er ist seit Jahren auf dem westafrikani-
schen Markt tätig und kennt die Prob-
leme, aber auch die Chancen vor Ort. 
Novis hat sich auf die Behandlung von 
Sondersubstraten mittels Biotechnologie 
spezialisiert. Auf diese Weise kann aus 
Reststoffen der Landwirtschaft entweder 
ein neues Produkt oder Biogas entstehen.

Zum Beispiel realisierte der schwäbische 
Anlagenbauer ein Biomassekraftwerk für 

eine ländliche Gemeinde im Senegal. 
Hierdurch hat das Dorf eine stabile Strom-
versorgung erhalten. Grundlage für die 
Biogasherstellung sind Erdnussschalen 
und Hirsestengel. Diese werden unter 
Sauerstoffausschluss erhitzt, wodurch Gas 
zur Verbrennung entsteht. 

Ein weiteres Projekt von Novis befindet 
sich kurz vor der Fertigstellung. In Berlin 
wurde eine Fabrik zur Behandlung von 
Kakaobohnenschalen aus Ländern wie 
der Elfenbeinküste mit Bakterien und 
Enzymen errichtet. Durch diesen Prozess 
entsteht eine kakaohaltige Rohmasse. 
Diese kann zur Weiterverarbeitung bei-
spielsweise für die Herstellung von Back-
waren verwendet werden.

Allerdings findet die Wertschöpfung nicht 
in den Ländern statt, in denen die Kakao-
bohnen geerntet werden, sondern in Ber-
lin. In der Stadt also, in der kürzlich Ver-
handlungen über wirtschaftliche Refor-
men in Afrika geführt wurden. In den 
Ländern Westafrikas habe niemand Inter-
esse, die Kakaobohnenschalen an Ort und 
Stelle mittels deutscher Technologie zu 

Moritz Flocke
Redaktion ExportManager, 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA

moritz.flocke@ 
frankfurt-bm.com 

Container auf dem Suezkanal: Afrika bietet Absatzmöglichkeiten.
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verarbeiten, hat Helle erfahren müssen. 
Der Grund: mangelnder politischer Wille 
und eine zu geringe Industrialisierung. 
Diese strukturellen Defizite haben zur 
Folge, dass selbst in Millionenstädten Afri-
kas kaum industrielle Arbeitsplätze vor-
handen sind. 

Dr. Thomas Helle betonte im Gespräch mit 
dem ExportManager dennoch die positi-
ven Aspekte dieses Marktes: Grundsätz-
lich gebe es in diesen Ländern gut ausge-
bildete Arbeiter. Sollten die dringend 
benötigten Reformen umgesetzt werden, 
stünde einer schrittweisen Industrialisie-
rung nichts mehr im Weg.

Eckpunktepapier  
der Bundesregierung

Zur Förderung des Unternehmertums hat 
die Bundesregierung am 07. Juni 2017 als 
Teil der G20-Präsidentschaft ein Eckpunk-
tepapier mit konkreten Maßnahmen zur 
Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zu 
Afrika beschlossen. Dabei handelt es sich 
um:

➤➤ 	die Verbesserung der Finanzstruktu-
ren,

➤➤ die Förderung der Außenwirtschaft,
➤➤ die Stärkung der Instrumente zur Ent-

wicklungszusammenarbeit.

Die von der Bundesregierung aufgeführ-
ten Maßnahmen berühren Themen, die 
von Wirtschaft und Volkswirten schon seit 
langem angesprochen werden. Ein wich-
tiger Bestandteil des  Papiers der Bundes-

regierung ist vor allem die Reduzierung 
des Selbstbehalts von Unternehmen bei 
Hermesbürgschaften von 10% auf 5%. So 
können Kredite zur Sicherung deutscher 
Exporte deutlich stärker abgesichert wer-
den. Einziger Knackpunkt ist die Auswahl 
der Länder, die für diese weitergehende 
Absicherung in Frage kommen. Das sind 
von den 54 afrikanischen Ländern nur 
fünf: die Elfenbeinküste, Marokko, Ruan-
da, der Senegal und Tunesien. Diese Län-
der waren die ersten Verhandlungspart-
ner auf dem G20-Gipfel. 

Die Idee ist, dass die Länder Afrikas an-
stelle der klassischen Entwicklungshilfe 
Anreize für selbständige Reformen erhal-
ten. Die Bedingungen für die Unterstüt-
zung durch die G20-Staaten, den IWF, die 
Weltbank und die Afrikanische Entwick-
lungsbank sind im „Compact with Africa“ 
(CwA) festgehalten. Diese Vereinbarung 
wurde in Hamburg auf dem G20-Gipfel 
beschlossen.

Reaktion der deutschen Wirtschaft

Der Afrika-Verein der deutschen Wirt-
schaft (AV) kritisierte diese Beschränkung 
auf nur wenige Staaten scharf. AV-Vorsit-
zender Stefan Liebing erklärte, dass deut-
sche Unternehmen, die in Afrika tätig 
seien, durch diese Pläne gegenüber 
Unternehmen aus anderen OECD-Län-
dern diskriminiert würden. Laut Sylvia 
Sedlacek, Vizepräsidentin der KfW IPEX-
Bank, sind andere Länder bezüglich ihrer 
Förderung der Versicherung von Export-

krediten deutlich innovativer. Dies verhin-
dere ein größeres Engagement deutscher 
Unternehmen in Afrika. Der AV fordert 
unter anderem eine deutliche Auswei-
tung der geförderten afrikanischen Län-
der und eine Reduzierung des Selbstbe-
halts auf 1%. 

Dr. Thomas Helle ist hinsichtlich der Her-
mesbürgschaften für den deutschen 
Mittelstand jedoch skeptisch. Hermes-
bürgschaften seien vor allem für große 
Unternehmen interessant, die sehr hohe 
Beträge absichern müssten. Das Verfah-
ren sei für kleine und mittelständische 
Unternehmen meist zu aufwendig, ge-
messen an dem geringen Volumen ihrer 
Geschäfte. Es gibt laut Helle zudem zur-
zeit nicht genügend Abnehmer für die 
teuren deutschen Produkte.

Fazit

Die G20-Staaten erhoffen sich durch den 
„Compact with Africa“ eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung des Konti-
nents. Dieses Abkommen schließt zu-
nächst jedoch nur fünf Länder ein. Das 
Prinzip: Reformen als Gegenleistung für 
finanzielle Unterstützung und Privatin-
vestitionen. Langfristig müssen aber auch 
die strukturellen Probleme der übrigen 
afrikanischen Ländern gelöst werden. 
Dabei kann eine Ausweitung der von den 
Hermesbürgschaften erfassten Länder 
helfen. Vor allem bedarf es besserer Bil-
dung und des politischen Willens, die 
Wertschöpfung im Land zu belassen.

https://goo.gl/W3d6mY
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Der Senegal als gutes Sprungbrett nach Westafrika

Bisher haben deutsche Unternehmen den Senegal kaum als Markt gesehen. Das ändert sich gegenwärtig – aus gutem Grund: Das 
Land weist ein stabiles Wirtschaftswachstum auf und bietet auch sonst sehr gute Rahmenbedingungen für ein geschäftliches Enga-
gement. Bei den erneuerbaren Energien, in der Medizintechnik und bei Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen etwa zeigen sich 
gute Marktchancen für Unternehmen aus Deutschland. Als Sprungbrett nach Westafrika ist die Hauptstadt Dakar ideal geeignet.

Wer vom Flughafen der senegalesischen 
Hauptstadt Dakar in die Innenstadt fährt, 
hört unterwegs die Brandung des Atlanti-
schen Ozeans und kann die salzige Mee-
resluft riechen. Vom Taxi aus sieht man 
Gruppen junger Leute die Uferpromena-
den entlangjoggen und an Fitnessgerä-
ten trainieren – als Besucher fühlt man 
sich an Miami erinnert. 

Dakar ist von Deutschland aus in fünf bis 
sechs Stunden Flugzeit zu erreichen, bei 
nur einer Stunde Zeitverschiebung ist 
kein Jetlag zu befürchten. Die Millionen-
stadt auf der weit in den Atlantik reichen-
den Halbinsel Cap Vert, dem westlichsten 
Ausläufer Kontinentalafrikas, erlebt – 
getrieben von zahlreichen öffentlichen 
und privaten Projekten – einen Bauboom. 
Prächtige Neubauten erheben sich über 
die Altstadtgassen, die noch das Flair der 
französischen Kolonialzeit spüren lassen. 
Französische Cafés und viele Alleen verlei-
hen Dakar, das als eine der schönsten 
Großstädte Afrikas gilt, einen besonderen 
Charme. Dakar ist – wie der Senegal ins-
gesamt – ein sicheres Reiseziel. Für die 
Einreise ist kein Visum nötig. Geschäftli-

che Chancen zu sondieren ist somit mög-
lich, ohne große Hürden überwinden zu 
müssen.

Junge Bevölkerung,  
vielgestaltiges Land 

Gut 14 Millionen Menschen leben im 
Senegal. Die größte und auch dem politi-

schen Einfluss nach bedeutendste Bevöl-
kerungsgruppe sind die Wolof, die etwa 
40% der Bevölkerung stellen und im 
Nordwesten des Landes leben. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche weitere Ethnien 
mit eigenen Sprachen. Die alle verbin-
dende Amtssprache des Landes ist Fran-
zösisch. 94% der Einwohner bekennen 
sich zum sunnitischen Islam. 

Die Bevölkerung des Landes ist sehr jung, 
mehr als die Hälfte der Senegalesen ist 
keine 20 Jahre alt. Die Bevölkerungszahl 
hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
mehr als verdoppelt. Der Senegal hat eine 
der höchsten Geburtenraten der Welt. 
Das Land, das der Fläche nach in etwa mit 
Rumänien zu vergleichen ist, liegt im 
Übergang der Sahelzone im Norden zu 
den Tropen im Süden. Entsprechend viel-
gestaltig ist die Natur.

Politische Stabilität,  
solider Rechtsrahmen

Der Senegal ist eine der stabilsten und 
funktionstüchtigsten Demokratien Afri-
kas. Verfassung und Rechtsordnung wur-
den nach französischem Vorbild gestaltet, 
die rechtsstaatlichen Institutionen neh-
men ihre Aufgaben verlässlich wahr, das 
bestätigen auch deutsche Repräsentan-
ten vor Ort. 

Der „Doing Business“-Report der Welt-
bank 2016 sieht den Senegal als eines der 
zehn Länder mit den aktuell größten Ver-
besserungen der Geschäftsbedingungen. Eine Reise wert – der Senegal ist ein guter Ausgangspunkt für die Erkundung der Potentiale Westafrikas.
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Allerdings steht das Land in der Liste der 
189 bewerteten Länder mit Platz 153 
noch immer weit hinten. In den vergange-
nen Jahren wurden umfassende Refor-
men in die Wege geleitet, um die Korrup-
tion einzudämmen und die Infrastruktur 
auszubauen. 

Die laizistische Verfassung sichert Religi-
ons-, Meinungs-, Presse- und Versamm-
lungsfreiheit zu. Aufgrund eines Referen-
dums im März 2016 wurde unter anderem 
das Recht auf eine saubere Umwelt in die 
Verfassung aufgenommen. Die Präsidial-
republik wird bisher von einer Mehrpar-
teienkoalition regiert. Am 30. Juli steht die 
Neuwahl des Parlaments an. 

Weite Teile der Bevölkerung drängen dar-
auf, dass sich ihre wirtschaftliche Situa-
tion verbessert. Das Bruttosozialprodukt 
je Einwohner betrug 2015 nur rund 1.000 
US-Dollar, der Senegal muss damit zu den 
ärmsten Ländern der Welt gerechnet wer-
den. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, 
viele junge Menschen machen sich auf 
den Weg nach Europa, um dort eine bes-
sere Zukunft zu finden. 

Wirtschaft wächst kontinuierlich 

Der Senegal erwirtschaftete 2015 ein 
Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 13,8 
Mrd USD. Viele Aktivitäten werden von 
den Behörden jedoch nicht erfasst. Die 
Wirtschaft ist stark auf die Hauptstadt 
Dakar konzentriert, die über den zweit-
größten Seehafen in Westafrika verfügt 

und auch als Knotenpunkt im interkonti-
nentalen Luftverkehr sehr gute Vorausset-
zungen bietet, sich in der Region zu enga-
gieren. 

Das Wirtschaftswachstum betrug 2016 
6,5%. Für 2017 werden 6,1% erwartet. An 
der Entstehung der Wirtschaftsleistung 
hat der Dienstleistungssektor mit 60% 
den größten Anteil, gefolgt von der Indus-

trie mit 24% und der Landwirtschaft mit 
16%. Die Landwirtschaft beschäftigt 80% 
aller Erwerbstätigen. Sie ist strukturell von 
Kleinbetrieben und kleinen Kooperativen 
geprägt und weist eine geringe Produkti-
vität auf, weil kaum Maschinen eingesetzt 
werden. Haupterzeugnisse sind Erdnüsse 
und Baumwolle. Grundnahrungsmittel 
wie Reis muss der Senegal importieren. 

Das Wirtschaftswachstum wird vor allem 
vom Dienstleistungssektor angetrieben. 
Die Telekommunikation erwirtschaftet 
rund ein Zehntel des BIP, statistisch hat 
jeder Senegalese ein Mobiltelefon. Wei-
tere wichtige Dienstleistungsbereiche 
sind das Finanzwesen, die Immobilien-
wirtschaft und der Tourismus. Der Ban-
kensektor ist mit etwa 20 niedergelasse-
nen Banken gut entwickelt. 

„Die Telekommunikation erwirt-
schaftet rund ein Zehntel des BIP, 
statistisch hat jeder Senegalese  
ein Mobiltelefon. “
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Der Senegal verfügt nach der Elfenbein-
küste über den zweitgrößten Banken-
markt in der Westafrikanischen Wirt-
schafts- und Währungsunion (UEMOA). In 
der Zusammenarbeit mit den Banken 
Senegals hat unser Haus durchweg sehr 
positive Erfahrungen gemacht. Die meis-
ten von ihnen residieren im Geschäfts-
viertel Dakars rund um die Place de 
l’Indépendance in modernen Geschäfts-
häusern. Dakar ist der Hauptsitz der 
Zentralbank der Westafrikanischen Wäh-
rungsunion (WAMZ), die wiederum mit 
Niederlassungen in zahlreichen anderen 
westafrikanischen Staaten vertreten ist. 

Auch der Tourismus als wichtiger Devi-
senbringer gewinnt wieder an Schwung, 
nachdem er in den Jahren zuvor sehr 
unter dem Ausbruch von Ebola in den 
Nachbarländern gelitten hat. Das Land 
hat von Sandstränden über Mangroven-
wälder und den Salzsee Lac Rose bis hin 
zu den Savannen landschaftlich, aber 
auch kulturell sehr viel zu bieten. 

Verarbeitende Industrie gibt es bisher fast 
nur in den Großstädten. Die meist in aus-
ländischem Besitz befindlichen Unterneh-
men erzeugen Lebensmittel, chemische 
Produkte und Textilien. In letzter Zeit 
investieren Konsumgüterhersteller vor 
allem in Dakar in den Aufbau von Produk-
tionsanlagen etwa für Getränke, Süßwa-
ren und Waschmittel. 

An Bodenschätzen verfügt der Senegal 
vor allem über Phosphat, das für die Dün-

gemittelherstellung essentiell ist und in 
großem Umfang exportiert wird, sowie 
über Gold und Marmor. Neu entdeckte 
Erdgas- und Erdölvorkommen vor der 
Küste sollen von privaten Investoren 
erschlossen werden. 

Bisher nur wenig Außenhandel  
mit dem Senegal 

Der Senegal hat im vergangenen Jahr 
Waren im Wert von 5,7 Mrd USD impor-
tiert und für 2,5 Mrd USD exportiert. Die 
deutschen Geschäftsbeziehungen in den 
Senegal sind bisher gering, was mit daran 
liegt, dass Frankreich als ehemalige Kolo-
nialmacht der dominierende europäische 
Partner ist. 

2016 ist die Ausfuhr deutscher Produkte 
in den Senegal jedoch von niedrigem 
Niveau um 23% auf 125,5 Mio EUR stark 
angestiegen. Deutsche Unternehmen lie-
fern vor allem Kraftfahrzeuge (gebraucht 
und neu), Maschinen und Ausrüstungen 
sowie Chemikalien. Die Investitionen 
deutscher Unternehmen im Senegal sind 
bisher kaum nennenswert, meist sind 
Unternehmen nur mit Repräsentanzen 
vertreten. 

Plan Sénégal Émergent  
bietet Chancen

Den Blick auf den Senegal zu lenken kann 
sich aber für viele Unternehmen aus 
Deutschland lohnen. Mit dem Plan Séné-
gal Émergent hat die Regierung ein Inves-

titionsprogramm für  Infrastrukturausbau, 
Landwirtschaft, Wohnungsbau, Touris-
mus und Bergbau aufgelegt. Für die Pro-
jekte stellen häufig Geldgeber wie die 
Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), 
die Weltbank und die EU Mittel zur Verfü-
gung. 

Ein großes Thema ist der Ausbau der 
Stromversorgung. Rund die Hälfte der 
Menschen im ländlichen Raum ist noch 
ohne Stromanschluss. Der Senegal will 
künftig 20% seines Stroms aus alternati-
ven Energien, vor allem aus Sonnenener-
gie, gewinnen. Auch Wasserkraftanlagen 
und Wasseraufbereitungsanlagen sollen 
gebaut werden. 

Weitere interessante Felder für deutsche 
Unternehmen sind Medizintechnik und 
Pharmaprodukte, denn sowohl der öffent-
liche Sektor als auch Privatkliniken inves-
tieren in die Verbesserung ihrer Ausrüs-
tung. Dakar ist das führende Gesund-
heitszentrum für Wohlhabende in 
Westafrika. Chancen sehen unsere Kon-
takte im Land auch hinsichtlich der Liefe-
rung von Kühltechnik, denn geschlossene 

Kühlketten sollen die Marktfähigkeit von 
Landwirtschaft und Fischerei verbessern. 
Zudem bestehen bei Nahrungsmittel- 
und Verpackungsmaschinen gute Aus-
sichten für deutsche Hersteller. Generell 
sollte es sich für Ingenieurs- und Projekt-
entwicklungsgesellschaften lohnen, 
Chancen im Senegal zu sondieren. Auch 
wenn die großen Infrastrukturprojekte in 
der Regel an Franzosen und Chinesen ver-
geben werden, ist es durchaus aussichts-
reich, deutsches Know-how bei anderen 
Ausbauvorhaben anzubieten.

Markt mit Perspektive 

Der Senegal ist ein relativ kleiner, aber 
nicht zuletzt aufgrund seiner Brücken-
funktion für ganz Westafrika sehr interes-
santer Markt, der im Vergleich zu anderen 
afrikanischen Staaten sehr gut zugänglich 
ist. ODDO BHF kann als erfahrener Partner 
in der Außenhandelsfinanzierung bei der 
Verwirklichung von Geschäftsplänen zum 
Beispiel mit Hermes-gedeckten Finanzie-
rungen oder Akkreditivbestätigungen zur 
Seite stehen. In Zukunft könnte sich die 
Finanzierungssituation noch verbessern: 
Laut einem kürzlich verfassten Eckpunk-
tepapier der Bundesregierung steht in 
Aussicht, dass der Selbstbehalt bei Her-
mesbürgschaften auch im öffentlichen 
Sektor von 10% auf 5% gesenkt wird. 
Sollte es so kommen, gibt es ein weiteres 
Argument, sich mit dem Senegal als 
attraktivem Markt im Westen Afrikas zu 
beschäftigen.

„Der Senegal ist ein relativ kleiner,  
aber nicht zuletzt aufgrund seiner 
Brückenfunktion für ganz West- 
afrika sehr interessanter Markt,  
der im Vergleich zu anderen 
afrikanischen Staaten sehr gut 
zugänglich ist.“

➤
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Automobilzulieferer müssen umdenken

Der Trend zu elektrisch betriebenen, digital vernetzten und mit Leichtbauteilen ausgestatteten Modellen wird bereits in den 
nächsten fünf Jahren die Zahlungsfähigkeit einzelner Automobilzulieferer spürbar verschlechtern. Finanzielle Engpässe drohten 
kleineren und mittleren Firmen, die klassische Getriebe, Verbrennungsmotoren und Komponenten dafür herstellen, aber auch 
Metallverarbeitern und Anbietern von Bauteilen für Abgassysteme, prognostiziert der internationale Kreditversicherer Atradius. 

Der Automobilbranche geht es gut, und 
auch der Abgasskandal, mit dem einige 
große Automobilhersteller zu kämpfen 
haben, trübt die Kaufstimmung nicht. 
Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im Mai 
2017 323.952 Pkw zugelassen. Damit lag 
das Neuzulassungsergebnis 12,9% über 
dem Vorjahr. Benziner bildeten mit 56,8% 
(+22,6%) die häufigste Kraftstoffart bei 
den zugelassenen Modellen, gefolgt von 
Dieselmodellen, die mit 40,4% nur um 
1,4% zurückgingen. Noch liegen die alter-
nativen Antriebe beim Vergleich mit den 
klassischen Antrieben hinten. Aber: Fahr-
zeuge mit Hybridantrieb legten mit 6.843 
Zulassungen um 134,0% zu, darunter 
Plug-in-Hybride (2.323) um 193,3%. Elekt-
risch betriebene Pkw (1.520) zeigten ein 
Plus von 158,5%. 

Blicken wir in die Zukunft, werden sich der 
Hybrid- bzw. der elektrische Antrieb aller-
dings weiter durchsetzen, was vermutlich 
schon innerhalb der nächsten zehn Jahre 
einen radikalen Wandel im Autobau nach 
sich ziehen dürfte. Automobilzulieferer, 
deren Produkte zukünftig an Bedeutung 
verlieren, dürften mittelfristig ins Hinter-

treffen geraten, wenn sie über wenig 
Kapital verfügen, lokal agieren und jetzt 
keinen Schwerpunkt auf Forschung und 
Entwicklung setzen. Positiv für die Bran-
che: Der Bedarf an Mobilität steigt in den 
nächsten Jahrzehnten weiter, nicht zuletzt 
durch die wachsende Weltbevölkerung. 

Schon heute sind viele Carsharingfahr-
zeuge in den Städten zu sehen. War das 
Auto gestern noch ein Statussymbol, 
steigt heute besonders in engen Groß-
städten das Interesse an wendigen, elekt-
robetriebenen Stadtflitzern, die einfach 
zugänglich sind. Weiterer Grund: Die Kos-

ten für ein Kraftfahrzeug gehören zu den 
teuersten Positionen im Familienbudget. 

Neue Anforderungen  
an die Hersteller

Das wachsende Umweltbewusstsein, die 
veränderte Verbrauchernachfrage und 
nicht zuletzt auch politische Vorgaben 
stellen neue Anforderungen an künftige 
Modelle. Die Produktion von Fahrzeugen 
mit klassischem Verbrennungsmotor wird 
zurückgehen. In der Folge werden der 
Anteil der Hybrid- und im Anschluss der 
Anteil der Elektrofahrzeuge steigen. 

Aktuell konkurrieren die E-Autos noch 
nicht mit klassisch angetriebenen Fahr-
zeugen, unter anderem, da die Reichwei-
ten noch nicht ausreichend sind. Die chi-
nesische Konkurrenz arbeitet schon kräf-
tig daran. So forscht das chinesische 
Start-up Nio an einer E-Limousine mit 
1.000 km Reichweite. Alternative Antriebs-
technologien wie Hybrid und Elektro wer-
den schätzungsweise bis 2030 in rund 
50% der hergestellten Fahrzeuge zum 
Einsatz kommen. Der Fahrzeugbau nimmt Abschied vom Verbrennungsmotor, auch die Zulieferer müssen umdenken.
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Damit einher gehen ein rasanter Innovati-
onswettbewerb und eine steigende tech-
nische Komplexität in den Automobilen. 
Beides führt dazu, dass von den Zuliefe-
rern so viel Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand verlangt wird wie nie zuvor. 
Auf Firmen, die sich auf die „alte“ Mobilität 
spezialisiert haben, erhöht sich der finan-
zielle Druck weiter. Um am Markt beste-
hen zu können, müssen sie sich zügig ver-
ändern. Schwer haben es kleine und mitt-
lere Akteure, denen selbst die Kapazitäten 
fehlen, um Innovationen zu entwickeln 
und umzusetzen. Sie sind darauf ange-
wiesen, finanzstarke Kooperationspartner 
zu finden.

Kleine Zulieferer kämpfen  
schon länger mit Problemen

Bereits in den vergangenen Jahren hat 
sich die Profitabilität kleinerer Automobil-
zulieferer rasch verschlechtert, wenn ihre 
Produkte substituierbar wurden und sie 
hohem Konkurrenzdruck ausgesetzt 
waren. Die Margen sind insgesamt zurück-
gegangen. Zwar ist in unmittelbarer Zu-
kunft noch keine generelle Verschlech
terung des Zahlungsrisikos einzelner 
Zuliefererbereiche zu erwarten. Mittelfris-
tig wird sich die Zahl der Zahlungsverzö-
gerungen und -ausfälle in einigen Berei-
chen aber erhöhen, wenn diese nicht 
bereit sind für den Wandel bzw. nicht über 
notwendige Ressourcen verfügen. Ein 
erhöhtes Liquiditätsrisiko sehen wir bei 
kleinen und mittleren Zulieferern, die ein 
wenig diversifiziertes Produktportfolio 

haben, weder global aufgestellt noch 
kapitalmarktfähig sind und in einem Seg-
ment agieren, das keine Zugänge zu 
Märkten außerhalb des Automobilbe-
reichs bietet.

Die Insolvenzgefahr bei größeren Zuliefe-
rern, die die Autohersteller direkt belie-
fern und eine große Markt- und Preisset-
zungsmacht besitzen, ist dagegen gering. 
Ihnen stehen in den meisten Fällen ausrei-
chend Mittel zur Verfügung, um auf die 
aktuelle Branchenentwicklung zu reagie-
ren. Das Ausfallrisiko für einen Lieferan-
tenkredit wird bei Atradius bei allen 
Abnehmern im Automobilbereich indivi-
duell auf Basis von Finanzkennzahlen und 
weiteren Daten geprüft.  

Gewinnerbranchen  
der „neuen“ Mobilität

Zu den Gewinnern der aktuellen Entwick-
lung zählen wir vor allem Firmen mit 
Leichtbau-Know-how, Batteriehersteller 
und Stromanbieter sowie Softwareunter-
nehmen. Die Nachfrage bei Anbietern 
von Kunststoffen, mit denen sich Metall-
teile in Autos ersetzen lassen, weshalb in 
der Folge die Gewichtseinsparung zu 
weniger Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führt, wird weiter steigen. Darü-
ber hinaus werden Heizungs-, Klima- und 
Isolationstechnologien noch stärker zur 
Anwendung kommen. Je mehr elektroni-
sche Antriebe Einzug in die Pkws finden, 
desto mehr werden Anbieter von Batte-
rien und Strom gefragt sein. 

Deutschland belegt bis dato eine 
schlechte Startposition hinsichtlich solch 
strategischer Automobilkomponenten 
von morgen. Mit Blick auf die Hersteller 
von Batterien für E-Autos hat z.B. Panaso-
nic die Nase vorn. Der Markt wird aus-
nahmslos von asiatischen Herstellern 
beherrscht. Auch hier zeigt sich die Not-
wendigkeit von zeitnahen Forschungs- 
und Entwicklungsinvestitionen.

Vielfältige Chancen dürften sich langfris-
tig für Produkte und Services von Soft-
wareunternehmen ergeben, die die Tech-
nik für vernetzte Autos liefern –  insbeson-
dere, wenn in Zukunft Rechtssicherheit in 
Bezug auf autonome Fahrsysteme be-
steht. Wie schnell sich das vollvernetzte 
Auto dann durchsetzen wird, hängt letzt-
lich davon ab, wann der überwiegende 
Teil der Menschen die neuen Technolo-
gien akzeptiert und ihr im Hinblick auf 
Fahrsicherheit und Datenschutz vertraut. 
Dadurch kann sich aber das unternehme-
rische Risiko für den Hersteller unter 
Umständen wieder erhöhen, wenn die 
Haftung bei einem Unfall eines autonom 
gesteuerten Fahrzeugs bei ihm liegt.

„Auf Firmen, die sich auf die  
‚alte‘ Mobilität spezialisiert haben, 
erhöht sich der finanzielle Druck  
weiter. Um am Markt bestehen  
zu können, müssen sie sich zügig 
verändern.“

http://www.mhp-net.de
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Hessens Mittelstand setzt im Ausland auf Flexibilität

Als Dr. Jürgen Ratzinger die rund 200 Teilnehmer des Hessischen Außenwirtschaftstags zum Mittagsplenum am 20. Juni in der IHK 
Frankfurt am Main begrüßte, hatten viele Unternehmen bereits die Gelegenheit für ein Gespräch mit einem AHK-Vertreter ergriffen. 
Nach einer Darstellung der Trends in der Weltwirtschaft durch Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, widmeten sich vier 
Unternehmer den praktischen Fragestellungen. 

Welthandel wächst nur schwach

Volkswirte treibt derzeit – unter anderem 
– die schwache Entwicklung des Welthan-
dels um. Der weltweite Warenaustausch 
wächst nämlich seit Jahren weniger stark 
als die globale Wirtschaftsleistung. Es 
wird also mehr im eigenen Land erzeugt 
– unter anderem nehmen die Dienstleis-
tungen stärker zu als das Warenangebot. 
Dr. Jörg Krämer führte diese Entwicklung 
auf das protektionistische Klima in vielen 
Ländern und das Ausbleiben neuer Frei-
handelsabkommen zurück. Unternehmen 
verlagerten ihre Auslandsproduktion 
zurück in die Heimatländer. Für den Han-
del mit den USA hielt er einen halbwegs 
versöhnlichen Ausblick bereit: Präsident 
Trump werde seine Handelsrestriktionen 
auf kleinere Partner wie Mexiko beschrän-
ken und große Partner wie Deutschland 
und China in Ruhe lassen. Denn China 
importiere viele Agrarprodukte aus dem 
mittleren Westen der USA, dem Stamm-
land der Trump-Wähler.

Die Aussichten für einen deutlichen An-
stieg des Welthandels sieht Krämer bei 

einer anhaltend unterdurchschnittlichen 
Handelsentwicklung skeptisch, da auch 
das Wachstum der Weltwirtschaft nicht 
stärker zulegen werde. So sei das Wirt-
schaftswachstum in den USA durch den 
hohen Beschäftigungsstand begrenzt, 
und auch in China stünden die Zeichen 

auf Konsolidierung, da die hochverschul-
deten Staatsunternehmen ihre Investitio-
nen zügeln müssten. Im Euro-Raum hät-
ten sich die Immobilienmärkte erholt, und 
die Kreditvergabe an die Unternehmen 
steige wieder. 

Die Kritik an den deutschen Exportüber-
schüssen kann Krämer nicht nachvollzie-
hen, da Deutschland in den vergangenen 
Jahren seine Wettbewerbsfähigkeit nicht Banken: aus Großbritannien an den Main – die hessische Metropole könnte vom Brexit profitieren. 
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Gunther Schilling
Leitender Redakteur 
ExportManager,  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA

gunther.schilling@ 
frankfurt-bm.com

„Die Kritik an den deutschen  
Exportüberschüssen kann Krämer 
nicht nachvollziehen, da Deutsch-
land in den vergangenen Jahren 
seine Wettbewerbsfähigkeit nicht 
erhöht habe.“

mailto:gunther.schilling%40frankfurt-bm.com?subject=
mailto:gunther.schilling%40frankfurt-bm.com?subject=
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Anzeige

Markt und Mittelstand 
– immer eine Idee besser!

Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich:

www.marktundmittelstand.de 

Täglich neue Ideen, täglich neue Lösungen – das   brauchen Unternehmer.
„Markt und Mittelstand“ kennt sie. Weil wir täglich mit  Unternehmern 
 sprechen, weil wir den Mittelstand  verstehen, weil wir über die neuesten 
Ideen  berichten. Immer eine Idee besser für den Mittelstand!

Der Staat vergibt nicht
Was bei öff entlichen Ausschreibungen schiefl äuft
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Schau mir  
in die Augen,  

Kunde
Geschäftsreisetrends 2017

Mobile Maloche
Im Zug Telefonate zu erledigen 

ist praktisch – doch 
Mitreisende hören zu. 

Elektrische Einbrecher
IT-Systeme regelmäßig  

aktualisieren – sonst schlüpfen 
Hacker durch Lücken.

Defekte Daten
Tippfehler lassen Aufträge ins 

Leere laufen – regelmäßige 
 Datenbankpflege hilft.

Mit Business-Kolumne von Martin Suter
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Kenia Tansania Rohstoffe 
Konsumenten Produktion Vertrieb 
Straßenbau Finanzierung Exporte 

Gewinne Risiken Handelshürden Nige-
ria Ghana Angola Exportgarantie Senegal 
Mittelstand Qualitätsbewusstsein Namibia 

Projekte Devisen Ruanda Import Elfenbeinküste 
Unsicherheit Energieversorgung Liberia 

Bevölkerungswachstum 
Währung Korruption 

Chinesen Freihan-
del Maschinenbau 

Kleinkredite Uganda 
Industriemesse 
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eignung Akkredi-

tiv Kongo Ini-
tiative Geld 
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Melden oder riskieren
Geheimhaltung soll Ideen 

schützen – Patente sind das 
wirkungsvollere Werkzeug. 

Warten oder einloggen 
Das Ende der Niedrigzinsen ist 

in Sicht – mit Derivaten  
lassen sie sich länger sichern.

Leasen oder kaufen
Immer mehr Firmen nutzen 

Leasingwagen – und  
sparen sich so lästige Arbeit.
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Erklärung: Exporteure ächzen 
unter zusätzlicher Bürokratie.

Günstig
 Schlaue Finanzierung von 

Warenbeständen hilft, 
Nachfragezyklen zu managen.

Versorgt
 Neue Modelle der 

betrieblichen Altersversorgung 
versprechen Vereinfachung.

M
a

i 2
0

1
7

 | O
n

b
o

a
rd

in
g

 —
 U

m
w

e
ltsie

g
e

l —
 F

a
c

h
k

rä
fte

m
a

n
g

e
l —

 P
ro

te
k

tio
n

ism
u

s —
 B

ra
silie

n
 —

 L
ie

fe
rk

e
tte

n
fin

a
n

zie
ru

n
g

 —
 L

a
d

u
n

g
ssic

h
e

ru
n

g
 —

 IT-P
ro

je
k

te

05 | 2017

Warenbeständen hilft, betrieblichen Altersversorgung 

7,00 €
CHF 9,50 B13894

w
w

w
.m

ar
kt

un
dm

it
te

ls
ta

nd
.d

e

06 | 2017

Graue Panther gefragt 
 Da Fachkräfte kaum zu  

haben sind, schlägt die Stunde 
der Generation 50plus. 

Mehr Schutz gefordert
 Die Asiaten entdecken  

allmählich die Bedeutung der  
Arbeitssicherheit. 

Alle Daten gesichert
Die neue  EU-Richtlinie 

 bedeutet für Mittelständler 
mehr Aufwand.
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Die Qual mit der Wahl: 
Was die Parteien dem Mittelstand versprechen.
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Gegen Hitze
 Im Hochsommer wird das 
Arbeiten oft zur Qual. Was  
müssen Unternehmen tun?

Gegen Zölle
 Das Freihandelsabkommen 

mit Kanada kommt. Was  
bedeutet es für Mittelständler?

Gegen Rücken
 Bürostühle gibt es in allen 

Preisklassen. Was muss  
ein guter Chefsessel können?
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erhöht habe. Die Lohnstückkosten seien 
in den vergangenen Jahren gestiegen. Für 
den Euro-Kurs sei die Bundesregierung 
nicht verantwortlich zu machen, allenfalls 
habe sie die geringe Investitionstätigkeit 
mit verursacht.

Unternehmen wollen  
faire Bedingungen

Sabine Bender-Suhr, CFO des Familienun-
ternehmens Bender in Grünberg, sieht die 
Situation in den USA und Großbritannien 
gelassen. Die Wettbewerber des Anbie-
ters von elektrischen Sicherheitslösungen 
kämen vor allem aus dem Euro-Raum und 
stünden daher vor den gleichen Heraus-
forderungen. In den USA und Großbritan-
nien will Bender-Suhr den lokalen Ferti-
gungsanteil durch den Zusammenbau 
von Teilen und Services erhöhen. Wesent-
lich hinderlicher sei nach ihren Erfahrun-
gen der Protektionismus in Russland, und 
eine Lösung sei nicht in Sicht.

Dagegen erwägt Dr. Heiner Beckmann 
einen Abzug seiner Fertigung von Spezi-
alchemie (z.B. Fleckentferner) aus Groß-
britannien, wenn seinen zumeist aus dem 
EU-Ausland stammenden Beschäftigten 
kein verlässliches Bleiberecht gewährt 
werde. Etwaige neue Zölle und Wechsel-
kursveränderungen stellten für sein 
Unternehmen delta pronatura dagegen 
keine größere Belastung dar, solange die 
Wettbewerber aus dem Euro-Raum 
ebenso davon betroffen seien. Als Mittel-
ständler sei sein Unternehmen meist leis-

tungsfähiger und flexibler als größere 
Unternehmen.

Von der Politik wünschen sich beide 
Unternehmer Zurückhaltung bei der 
Regulierung und eine größere Flexibilität 
zum Beispiel bei der Umsetzung europäi-
scher Regeln. Kein anderes Land würde 
handelsbeschränkende Gesetze so konse-
quent anwenden wie Deutschland. So 
seien etwa die Berücksichtigung der Dual-
Use-Verordnung und das Beibringen 

einer Gelangensbestätigung sehr auf-
wendig für Unternehmen wie die Bender 
GmbH & Co. KG, berichtete Frau Bender-
Suhr auf dem Hessischen Außenwirt-
schaftstag. 

Udo Jankowski, Vorstand der Mind Ven-
ture AG, wies mit Blick auf den Brexit dar-
auf hin, dass sein Unternehmen den 
Umsatz in Großbritannien seit 2007 ver-
vierfacht habe und weiter expandiere. 
Stephan Welp, CEO der Microbox GmbH 
aus Bad Nauheim, rief am Ende der Podi-
umsdiskussion dazu auf, sich in den Dia-
log mit der Politik einzubringen, um die 
Regeln mitzugestalten. 

„Von der Politik wünschen sich  
beide Unternehmer Zurückhaltung 
bei der Regulierung und eine  
größere Flexibilität zum Beispiel  
bei der Umsetzung europäischer 
Regeln.“

http://www.marktundmittelstand.de
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Management von Rohstoffrisiken

Chemieunternehmen, die Metallindustrie sowie Energieversorger und -händler sind neben der Automobil- und Transportindustrie 
aufgrund der Beschaffung bzw. des Absatzes von Rohstoffen oder von Produkten daraus vielfältigen und komplexen Risiken aus
gesetzt. Globale Geschäftsmodelle sowie die Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfordern darüber 
hinaus eine laufende Anpassung der Geschäftsprozesse der Unternehmen.

Wesentliche Risikoarten  
und deren Wechselwirkung

Das Risiko-Exposure hängt entscheidend 
vom jeweiligen Geschäftsmodell sowie 
der Marktposition und Marktdurchdrin-
gung des Unternehmens ab. Neben 
Markt- und Bewertungsrisiken sind insbe-
sondere Kontrahenten-, regulatorische 
sowie bilanzielle und operationelle Risi-
ken zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
haben die Rohstoff- ähnlich den Wäh-
rungsrisiken zahlreiche Wechselwirkun-
gen mit anderen finanziellen und nichtfi-
nanziellen Unternehmensrisiken.

Die Berücksichtigung der komplexen 
Wechselwirkung dieser Risiken unterein-
ander erfordert aus unserer Sicht einen 
integrierten Risikomanagementansatz 
sowie eine konsistente und robuste 
Daten- und Informationsverarbeitung vor 
allem an den Schnittstellen zwischen Ein-
kauf, Vertrieb, Treasury, Controlling und 
Rechnungswesen.

Risikokonzepte im Kontext  
von Rohstoffrisiken unter 
ökonomischem Blickwinkel

Typischerweise werden die geplanten 
Einkäufe bzw. Verkäufe von Rohstoffen 
oder Rohstoffprodukten ökonomisch mit-
tels Terminkontrakten, Swaps oder Optio-

nen abgesichert. Bezüglich der Vertrags-
erfüllung wird hierbei zwischen einer 
physischen Lieferung des Rohstoffs und 
einem Zahlungsausgleich (Cash-Settle-
ment) unterschieden. 

Während für Rohstoffe wie Öl (Rohöl, 
Heizöl etc.), Erdgas, Basismetalle (Kupfer 

[CU], Aluminium [AL], Nickel [NI] etc.) und 
Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palla-
dium) etablierte und liquide Derivate-
märkte existieren, gibt es solche für eine 
Vielzahl von Rohstoffen und Rohstoff
produkten nicht. Produkte, für die es 
keine liquiden Terminmärkte gibt (z.B. 
bestimme Metalllegierungen oder Kero-
sin) werden daher meist über Basispro-
dukte wie Basismetalle, Rohöl oder Heizöl 
abgesichert.

Im Kontext der Risikosteuerung führt 
bereits die Exposure-Ermittlung häufig zu 
Schwierigkeiten. Unter den etablierten 
Ansätzen stehen sich die Steuerung nach 
pagatorischen Gesichtspunkten, d.h. die 
Steuerung der Risiken aus Rohstoffzu- 
bzw. -abflüssen, welche meist über die ©

 L
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Horst Leonbacher
Fixed Income Sales,
Certified Credit Analyst,
Landesbank Baden- 
Württemberg

horst.leonbacher@lbbw.de

„Typischerweise werden die 
geplanten Einkäufe bzw. Verkäufe 
von Rohstoffen oder Rohstoff
produkten ökonomisch mittels 
Terminkontrakten, Swaps oder 
Optionen abgesichert.“
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sog. Cashflow-at-Risk-Methode (CFaR) 
umgesetzt wird, sowie die Steuerung der 
bilanziellen Position nach der sog. Ear-
nings-at-Risk-Methode (EaR) gegenüber. 
Beide Risikokonzepte basieren auf dem 
fundamentalen Konzept des Value at Risk 
(VaR), welches in der Regel für die Mes-
sung des Bewertungsrisikos eingesetzt 
wird.

Der Sicherungshorizont orientiert sich 
wesentlich an der Fristigkeitsstruktur der 
Grundgeschäfte. Die Sicherungsquoten 
der geplanten Eindeckung bzw. Verkäufe 
orientieren sich im Wesentlichen an der 
Risikoneigung, der Risikotragfähigkeit, 
der erwarteten Kursentwicklung und 
Kursvolatilität sowie in entscheidendem 
Maße an der Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens einer Handelstransaktion (Grund-
geschäft). 

Sind Geschäfte bereits kontrahiert, so 
werden diese in der Regel auch erfüllt und 
in der Folge mit einer eher hohen Siche-
rungsquote (z.B. 80%) abgesichert. Han-
delt es sich bei den geplanten Geschäften 
um mit hoher Wahrscheinlichkeit eintre-
tende Geschäfte (historische Erfahrung, 
Wahrscheinlichkeit in der Regel größer als 
50%), so ist die anfängliche Sicherungs-
quote für gewöhnlich niedriger (z.B. nur 
50%). Darüber hinaus werden in der Regel 
Risikopositionen bewusst offengelassen, 
um die Möglichkeit der Partizipation bzw. 
eine gewisse Flexibilität bei der Preisbil-
dung beizubehalten. 

Neben den klassischen Derivaten zur Voll-
absicherung des Transaktionskontraktes 
gibt es sog. strukturierte Produkte, welche 
eine Partizipation an der Kursentwicklung 
des Grundwertes z.B. innerhalb bestimm-
ter Schranken erlauben, so kann eine 
Verbesserung des Budgetkurses erreicht 
werden. Darüber hinaus gibt es auch im 
Rohstoffbereich verbreitet klassische 
Optionsstrategien wie z.B. (Ratio-)Risk-
Reversal oder (Zero-Cost-)Collars.

Bei den Sicherungsinstrumenten steht 
den Treasurern eine breite Palette an Inst-
rumenten zur Verfügung, deren Eignung 
und Effektivität im Hedgingeinsatz außer 
von den internen Richtlinien und der öko-
nomischen Wirkung auch wesentlich von 
der bilanziellen Wirkung der gesamten 
Sicherungsbeziehung abhängen. In die-

sem Kontext sollte der Einsatz von 
Hedginginstrumenten bei Bilanzierungs- 
und Bewertungsunterschieden stets auch 
unter dem Blickwinkel von Hedgeaccoun-
ting betrachtet werden.

Handelsrechtliche Rahmen­
bedingungen unter IAS 39 und 
Ausblick auf IFRS 9

An das Hedgeaccounting nach IAS 39 
werden strenge formale Anforderungen 
hinsichtlich der Dokumentation und 
Effektivitätsmessung gestellt, welche 
zwingend einzuhalten sind. So müssen 
eine formale Designation und Dokumen-
tation der Hedgebeziehung hinsichtlich 
Art, Risikomanagementziel, Grund- und 
Sicherungsgeschäft sowie des abgesi-
cherten Risikos erfolgen. Die prospektive 

und laufend die retrospektive Effektivität 
müssen sichergestellt sein. Dies erfordert 
wiederum eine zuverlässige Bewertung 
des Grund- und Sicherungsgeschäfts.

Rohstoffrisiken beziehen sich in den meis-
ten Fällen auf nichtfinanzielle Werte. 
Bezüglich der Bilanzierung der Absiche-
rung nichtfinanzieller Risiken ist IAS 39 
sehr restriktiv. Nach IAS 39 können nicht
finanzielle Posten ausschließlich in ihrer 
Gesamtheit oder bezüglich ihrer Fremd-
währungskomponente unter Hedgeac-
counting bilanziert werden. So kann 
beispielsweise die Beschaffung einer 
bestimmten Menge der Ölsorte Brent aus 
Sicht eines IFRS-Bilanzierers mit der 
Bilanzwährung Euro entweder lediglich 
hinsichtlich des USD-Risikos (z.B. mittels 
Terminkontrakt) oder sowohl gegen das ➤
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Währungsrisiko als auch gegen das Preis-
risiko (z.B. mittels ICE-Futures) abgesi-
chert werden.

Die Absicherung nichtfinanzieller Roh-
stoffrisiken unter dem Gesichtspunkt der 
Hedgeaccountingfähigkeit stellt daher 
unter IAS 39 eine besondere Herausforde-
rung dar. Z.B. ist die Absicherung von 
Stahllegierungen (NiCr oder CrNiMo etc.) 
damit nur bezogen auf einen Risikofaktor, 
z.B. Nickel (Ni), möglich, andere Risiko-
komponenten bleiben unberücksichtigt. 
Die Bestimmung der richtigen Hedge-
quote wird dadurch denkbar schwierig.

Mit der Einführung von IFRS 9 ab dem  
1. Januar 2018 werden die formalen 
Anforderungen an das Hedgeaccounting 

gerade für Unternehmen mit wesentli-
chem Rohstoff-Exposure etwas leichter. 
Durch die Einführung von IFRS 9 werden 
Bilanzierung und Risikomanagement 
enger verknüpft. Im Kontext von IFRS 9 
können z.B. einzelne Risikokomponenten 
designiert werden, solange eine verlässli-
che Quantifizierung und Bewertung der 
Risiken möglich ist.

Die engere Verknüpfung von Risikoma-
nagement und Hedgeaccounting durch 
IFRS 9 bringt zwar mehr Flexibilität, aber 
auch neue Anforderungen. Eine retros-
pektive Effektivitätsmessung ist z.B. nicht 
mehr zwingend erforderlich. Das sog. 
Rebalancing ermöglicht eine flexible 
Anpassung des Grundgeschäfts- und 
Sicherungsvolumens innerhalb einer lau-

fenden Sicherungsbeziehung bei einem 
von 1 abweichenden Hedge-Ratio, ohne 
die Sicherungsbeziehung auflösen und 
neu designieren zu müssen.

Allerdings ist gerade das Rebalancing im 
Kontext von Rohstoffrisiken mit einem 
erheblichen Aufwand und erhöhten An-
forderungen an die Risiko- und Bewer-
tungsmodelle verbunden. Auch die neuen 
Anforderungen beim Impairment stellen 

die Unternehmen vor neue Herausforde-
rungen: Die Ablösung des Incurred-Loss-
Ansatzes durch den sog. Expected-Loss-
Ansatz verlangt die Schätzung des erwar-
teten Verlusts bereits im Vorfeld und nicht 
erst bei der Realisierung eines Verlusts. 
Dieser Ansatz erfordert daher die Berech-
nung des Kontrahentenrisikos, d.h. der 
Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of 
Default) sowie der Verlustschwere (Loss-
given Default) – beides ist mit sehr hohem 
Aufwand verbunden und hochkomplex.

Fazit

Das Management von Rohstoffrisiken 
gewinnt aufgrund der steigenden politi-
schen Unsicherheit und anhaltend hohen 
Marktvolatilität weiter an Bedeutung. 
Besonders betroffen sind neben der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie der Maschi-
nenbau sowie die Metall- und Energiein-
dustrie, die häufig noch unter starkem 
Preis- und Margendruck stehen. Umso 
wichtiger ist es für die Unternehmen, das 
Rohstoffrisiko durch ein strategisches Risi-
komanagement unter Kontrolle zu haben. 

Die Etablierung relevanter Prozesse und 
Modelle im Rahmen des Einkaufs bzw. 
Vertriebs sowie des Treasuries und Con-
trollings, die eine effiziente Überwachung 
und Steuerung der Risiken vor allem im 
Hinblick auf die Einführung von IFRS 9 
erlauben, ist daher aus unserer Sicht ein 
Schlüsselfaktor, um Risiken in einem 
Umfeld hoher Volatilität effektiv abzufe-
dern.

„Das Management von Rohstoff- 
risiken gewinnt aufgrund der  
steigenden politischen Unsicher- 
heit und anhaltend hohen Markt- 
volatilität weiter an Bedeutung.“

©
 L

BB
W



19  |  ExportManager  |  Liefern Ausgabe 6  |  12. Juli 2017

➤

Lieferantenfragebogen und Co.

Wenn Exporteure Anlagen oder größere Maschinen exportieren, müssen sie bei den zugelieferten Komponenten wissen, ob diese 
gelistet sind und ob diese US-Komponenten beinhalten und, wenn ja, mit welchem Wertanteil. Wenn hierfür Lieferantenfragebögen 
eingesetzt werden, kann es sein, dass Lieferanten antworten, sie seien nicht zum Ausfüllen verpflichtet. Ist das richtig? Wie kann sich 
ein Lieferant bei Unklarheit über den späteren Verwendungszweck des gelieferten Gutes absichern?

Ausgangsfall 1

D in Deutschland möchte eine Anlage an I 
im Iran liefern. Die Anlage als solche ist 
nicht gelistet, sie könnte aber dadurch zu 
einer gelisteten werden, dass gelistete 
Komponenten eingebaut werden, die als 
„wesentliche Bestandteile“ angesehen 
werden müssen. Um zusätzlich sicher zu 
sein, dass die Anlage eindeutig die 
10%-Wertgrenze für gelistete US-Kompo-
nenten unterschreitet, will er praktisch 
allen Lieferanten einen Lieferantenfrage-
bogen zusenden, um diese notwendigen 
güterbezogenen Exportangaben für seine 
Anlage zu erhalten. Was kann er tun, wenn 
sich Lieferanten weigern, diesen Fragebo-
gen auszufüllen, weil sie nicht dazu ver-
pflichtet seien, oder wenn sie gar eine 
Erstattung der Kosten für ihre Prüfungs-
aufwendungen verlangen? 

Ausgangsfall 2

D in Deutschland beliefert den internatio-
nalen Konzern K mit seinen Gütern. Ds 
Policy besteht darin, bei jedem Export 
von seinen Kunden ein EUC (End-User 

Certificate) für eigene Zwecke zu verlan-
gen. K antwortet: Er würde dies ja gerne 
tun, könne es aber nicht machen, weil er 
die Güter von D erst einmal auf ein Lager 
lege und erst später entscheide, wo und 
wie er dieses Gut nutzen wolle. Wie kann 
ohne ein EUC eine Absicherung erreicht 
werden?

Lösung Ausgangsfall 1

Gerade bei größeren Maschinen oder 
Anlagen, bei denen der Exporteur D von 
mehreren Lieferanten beliefert wird, ist 
der Lieferantenfragebogen unverzichtbar, 
um einen Teil der Exportrisiken auf die 
Lieferanten zu transferieren. Die Lieferan-

ten sind verpflichtet, dem Exporteur D 
sämtliche güterbezogenen Angaben für 
die Exportkontrolle zu geben, welche der 
Ausführer benötigt, um seine eigene 
Exportkontrolle für die gesamte Anlage 
durchführen zu können. Dies bezieht sich 
vor allem auf die folgenden Angaben zu 
den zugelieferten Teilen an den Ausfüh-
rer:

➤➤ Zolltarifnummer,
➤➤ Ursprung des Gutes,
➤➤ Listung auf Ausfuhr- oder Embargolis-

ten,
➤➤ Beinhaltung von US-Komponenten 

und, wenn ja, mit welchem Wertanteil.

Sollten diese Angaben nicht gemacht 
werden oder falsch sein, wäre der Liefe-
rant für einen daraus resultierenden 
Exportverstoß, den der Exporteur D (man-
gels detaillierter technischer Kenntnisse 
des zugelieferten Teils) nicht erkennen 
konnte, strafrechtlich mitverantwortlich 
wegen Beihilfe oder Mittäterschaft. Hinzu 
kann auch eine zivilrechtliche Haftung 
treten.

Der Einbau von Teilen aus aller Welt erfordert auch vom Lieferanten eine Mitwirkung bei der Exportkontrolle.
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Es besteht inzwischen absoluter Konsens, 
dass der Zulieferer verpflichtet ist, diese 
güterbezogenen und wahrheitsgemäßen 
Angaben bzgl. seiner zugelieferten Teile 
an den Exporteur D zu schicken, um nicht 
selber zum Mittäter eines Exportversto-
ßes des Ausführers D zu werden. Dies 
kann auch gar nicht anders sein, weil der 
Ausführer D nur bzgl. der von ihm selbst 
hergestellten Güter solche Angaben 
machen kann, nicht aber für zugelieferte 
Güter. Wie soll er denn herausfinden, ob 
diese gelistet sind oder ob diese gelistete 
US-Komponenten beinhalten und, wenn 
ja, mit welchem Wertanteil? Dies geht nur 
über den Lieferantenfragebogen. 

Wenn Ausführer D dann eine kurze 
Schlüssigkeitsprüfung durchführt, ob die 
erhaltenen Güterangaben Sinn machen, 
kann er auf diese Angaben im Lieferan-
tenfragebogen vertrauen. Erst nach Erhalt 
sämtlicher güterbezogenen Angaben sei-
ner Lieferanten kann er zu einer abschlie-
ßenden Entscheidung kommen, ob die 
gesamte Anlage gelistet ist und ob sie 
(gelistete) US-Komponenten enthält und, 
wenn ja, ob dieser US-Wertanteil unter 
oder über der Geringfügigkeitsschwelle 
von 10% liegt.

Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass 
immer dann, wenn Firmen zum ersten 
Mal solche Fragebögen an ihre Lieferan-
ten verschicken, es z. T. Abwehrreaktionen 
gibt. Diese reichen von der bloßen Weige-
rung, die Fragebögen auszufüllen, weil 
keine rechtliche Verpflichtung dazu 

bestünde, bis hin zur Forderung einer 
Kostenerstattung für diese Prüfungen. 
Andere werden schreiben, dass sie solche 
Angaben erst machen wollten, wenn sie 
zuvor genügend Angaben erhielten, für 
welche Zwecke genau die Anlage im Iran 
eingesetzt werden solle. Diese Einwände 
sind rechtlich irrelevant, weil die Lieferan-
ten straf- und zivilrechtlich zum Ausfüllen 
verpflichtet sind. Sie müssen ab dem 
Inverkehrbringen dieser Güter jederzeit 

garantieren, dass ihre Güter gelistet sind 
oder nicht und ob sie US-Wertanteile ent-
halten, weil sie sonst einen Exportverstoß 
begehen, wenn sie auf Aufforderung 
keine bzw. eine falsche Angabe machen. 
Für Prüfungen, für die sie nach dem 
Gesetz verpflichtet sind, kann auch keine 
Kostenerstattung verlangt werden. Diese 
Angaben sind auch unabhängig davon, 
wie die Anlage später im Iran verwendet 
wird – das ist allein die exportrechtliche 
Verantwortung des Ausführers D.

Lösung Ausgangsfall 2

Mit dem EUC versichert der Kunde, dass er 
Händler oder Endverwender ist, was der 

endgültige Bestimmungsort und der 
genaue Verwendungszweck sein werden. 
Wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar 
ist, was der genaue Endverwendungs-
zweck sein wird, kann K kein EUC ausstel-
len. Hier bietet sich eine vertragliche 
Lösung an, mit deren Hilfe K versichert, 
dass er die nachfolgenden sensitiven Ver-
wendungen, die nach allen EUCs verbo-
ten sind, beachten wird, dass er keine 
gelisteten Personen beliefern wird und 
dass es bestimmte Grenzen für Reexporte 
gibt. Das sollte noch mit einer Schadens-
ersatzpflicht verbunden sein, um die Ver-
bindlichkeit zu erhöhen. Unsere Kanzlei 
nennt einen solchen Vertrag ein „EUC-
Agreement“. Mit Hilfe dieses Vertrags 
erhält D die notwendige Sicherheit, dass K 
keine verbotenen sensitiven Nutzungen 
vornehmen wird.

Resümee

Die sichere Lieferkette verlangt, dass sich 
die Partner in einer Lieferkette gegensei-
tig über mögliche Exportrisiken informie-
ren. Hierzu gehört, dass die Lieferanten 
für eine Anlage den Ausführer D über die 
güterbezogenen Angaben für die von 
ihnen zugelieferten Teile informieren. Nur 
hierdurch wird der Ausführer in die Lage 
versetzt, seiner Exportkontrollpflicht für 
die ganze Anlage nachzukommen. 

Dieser Sicherheitspartnerschaft entspre-
chen auch eine straf- und zivilrechtliche 
Haftung für fehlende oder falsche Anga-
ben sowie eine Pflicht, die Angaben zu 

einer Güterlistung auf allen Geschäftspa-
pieren zu notieren (vgl. Art. 22 Abs. 10 
Dual-Use-VO). Die Partner in der Liefer-
kette müssen sich also gegenseitig über 
mögliche Exportrisiken informieren. 

Zur Absicherung von Exportrisiken tau-
gen auch EUCs, die aber nur dann sinnvoll 
sind, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung 
klar gesagt werden kann, was der exakte 
Verwendungszweck ist. Sollte dies nicht 
möglich sein, kann zur Absicherung ein 
Vertrag (z.B. das „EUC-Agreement“) ge-
schlossen werden. 

Die meisten Schwierigkeiten für solche 
notwendigen Absicherungen bestehen 
darin, dass man immer wieder auf Firmen 
stoßen wird, die nur unzureichend geprüft 
haben, ob die von ihnen hergestellten 
Güter gelistet sind und ob diese US-Kom-
ponenten enthalten. Dies wird dazu füh-
ren, dass sie mit Abwehr auf solche Anfra-
gen reagieren. 

Aber seien wir einmal ehrlich: Solche Fir-
men sind „tickende Zeitbomben“, weil sich 
jederzeit das Exportrisiko realisieren kann, 
was zu Straftaten und Schadensersatz 
führen wird. Indem Sie entsprechende 
Absicherungen nutzen, tragen Sie dazu 
bei, auch Ihre Partner dazu anzuhalten, 
Mitglieder einer sicheren Lieferkette zu 
werden. Hierfür lohnt es sich zu kämpfen!

Wegen aktueller Hinweise zum EU-Export-
recht vgl. auch HIER. 

„Lieferantenfragebögen sind un- 
verzichtbar dafür, einen Teil der 
Exportrisiken auf den Lieferanten  
zu transferieren, nämlich bzgl. der 
güterbezogenen Exportangaben  
für die zugelieferten Güter.“

http://hohmann-rechtsanwaelte.de/rechtstexte-exportrecht-aussenhandelsrecht.html
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Neubewertung zollrechtlicher Bewilligungen

Seit Mitte März 2017 haben Unternehmen, die Inhaber von zollrechtlichen Bewilligungen sind, Post von ihren Bewilligungshaupt-
zollämtern erhalten. Der seit dem 1. Mai 2016 voll anwendbare Unionszollkodex (UZK) sieht eine sukzessive Neubewertung vor dem 
Stichtag 1. Mai 2016 erteilter Bewilligungen bis spätestens zum 1. Mai 2019 vor. Insgesamt müssen durch die regional zuständigen 
Hauptzollämter bis zum 30. April 2019 ca. 70.000 dieser Bewilligungen neu bewertet werden.

Die Neubewertung betrifft zunächst alle 
unbefristeten Bewilligungen wie zum Bei-
spiel die Bewilligung als Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter (AEO) oder als Zu-
gelassener Ausführer. Im Zuge dieser 
Neubewertung sind die Bewilligungsin-
haber gehalten, einen sogenannten „Fra-
genkatalog zur Selbstbewertung“ auszu-
füllen.

Prüfung der Zuverlässigkeit  
von Unternehmen

Der UZK sieht in Art. 39 lit. a) als Voraus-
setzung für die Erteilung zollrechtlicher 
Bewilligungen vor, dass der Antragsteller 
in den letzten drei Jahren „keine schwer-
wiegenden oder wiederholten Verstöße 
gegen zoll- oder steuerrechtliche Vor-
schriften und keine schweren Straftaten 
im Rahmen seiner Wirtschaftstätigkeit 
begangen haben“ darf. Die steuerliche 
Zuverlässigkeit des Antragstellers gilt im 
Fall der Antragstellung durch ein Unter-
nehmen nach den Vorgaben der Durch-
führungsbestimmungen zum UZK (Art. 24 
Durchführungsverordnung zum UZK) als 
nachgewiesen, wenn weder die natürli-

che Person, die für das Unternehmen ver-
antwortlich ist oder die die Kontrolle über 
seine Leitung ausübt, noch der Beschäf-
tigte, der für dessen Zollangelegenheiten 
zuständig ist, schwerwiegende oder wie-
derholte Verstöße gegen Vorschriften des 
Steuerrechts begangen haben. Dazu, wie 
diese Zuverlässigkeit durch die Mitglied-
staaten der EU überprüft wird, enthält das 
Unionszollrecht aber keine Vorgaben.

Abfrage der Steuer-ID  
in Deutschland

Um die steuerrechtliche Zuverlässigkeit 
der Unternehmen zu ermitteln, hat sich 
die deutsche Zollverwaltung dafür ent-
schieden, die persönliche Steueriden
tifikationsnummer (Steuer-ID) und das 
zuständige Finanzamt nicht nur der für 
Zollangelegenheiten verantwortlichen 
Unternehmensmitarbeiter, sondern auch 
der Vorstandsmitglieder oder geschäfts- 
führenden Personen, der Beirats- und 
Aufsichtsratsmitglieder und sogar der 
Haupteigentümer/-anteilseigner abzufra-
gen. Im Rahmen der Neubewertung soll 
sich die Angabe der Steuer-ID und des Inhaber von zollrechtlichen Bewilligungen sollen einen „Fragenkatalog zur Selbstbewertung“ ausfüllen.
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zuständigen Finanzamts auf den Per
sonenkreis beschränken, der dem zustän-
digen Hauptzollamt bereits mit dem 
ursprünglichen Antrag auf Bewilligung 
übermittelt wurde. Das Hauptzollamt ent-
scheidet dann zwar nach risikoorientier-
ten Gesichtspunkten, von welchen kon-
kreten Personen Daten von den Finanz
behörden der Länder angefordert 
werden. Das heißt, es wird nicht notwen-
dig etwa für alle Mitglieder eines Auf-
sichtsrats eine Abfrage bei den Finanzbe-
hörden der Länder erfolgen. Allerdings 
ändert das nichts daran, dass der Zoll 
zunächst jeweils die Angabe der Steuer-
ID und des Finanzamts der genannten 
Personen fordert. 

Die Abfrage bei den Finanzämtern durch 
den Zoll soll mit einem standardisierten 
Formblatt erfolgen, wobei die Finanzäm-
ter ihre Erkenntnisse über das Vorliegen 
von Steuerstraftaten oder wiederholten 
Steuerordnungswidrigkeiten im Wege 
einer Rot/Grün-Meldung (ja/nein) mel-
den. Es geht dem Zoll dabei nicht um 
Informationen zum Gehalt oder zu den 
persönlichen Einkommensverhältnissen. 

Erst wenn den Finanzämtern Erkenntnisse 
über schwere oder wiederholte Verstöße 
gegen steuerrechtliche Vorschriften vor-
liegen, ist ein konkreterer Informations-
austausch vorgesehen. Als einen „schwer-
wiegenden Verstoß“ gegen steuerrechtli-
che Vorschriften sieht der deutsche Zoll 
eine Zuwiderhandlung gegen die Straftat-
bestände des Steuerrechts wie z.B. Steu-
erhinterziehung oder Subventionsbetrug 
an. Eingestellte Verfahren würden nicht 
berücksichtigt. Unter „wiederholten Ver-
stößen“ sei eine Häufung von Steuerord-
nungswidrigkeiten zu verstehen, die nicht 
mehr in einem angemessenen Verhältnis 
zu Art und Umfang der Geschäftstätigkeit 
des Antragstellers stünden. Auch insoweit 
sollen eingestellte Bußgeldverfahren 
keine Berücksichtigung finden. 

Rechtliche Bedenken

Die deutsche Generalzolldirektion (GZD) 
hat ihre Auffassung, nach der die Abfrage 
der Steuer-ID und des zuständigen 
Finanzamts zulässig ist, zuletzt nochmals 
mit einem Schreiben vom 6. Juni 2017 an 
die Spitzenverbände der deutschen Wirt-
schaft bekräftigt. Das Schreiben der GZD 
vom 6. Juni 2017 enthält zwar einige 
begrüßenswerte Präzisierungen. Die 
Abfrage insbesondere der Steuer-ID stößt 
aber weiterhin auf rechtliche Bedenken. 
Solche Bedenken bestehen sowohl in 
datenschutzrechtlicher Hinsicht (Grund-
satz der Datensparsamkeit, Grundsatz der 
Zweckgebundenheit der Datenerhe-
bung) als auch unter dem Gesichtspunkt 

der Zweckmäßigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit. 

Fehlende rechtliche Grundlage

Insbesondere fehlt es an der erforderli-
chen Rechtsgrundlage für den Eingriff in 
die private Rechtssphäre von Personen 
sowie für den geplanten Informationsaus-
tausch mit den Landesfinanzbehörden. 

Entgegen der Auffassung der Zollverwal-
tung kann eine ausreichende Rechts-
grundlage nicht in Art. 139b Abgabenord-
nung (AO) gesehen werden. Denn nach 
der Abgabenordnung darf eine Steuer-ID 
durch die Finanzbehörden nur erhoben 
und verwendet werden, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben im Besteue-
rungsverfahren erforderlich oder durch 
eine Rechtsvorschrift ausdrücklich erlaubt 
ist. Gleiches gilt für die Erhebung und 
Verwendung der Steuer-ID durch andere 
öffentliche Stellen, die die Steuer-ID nur 
im Zusammenhang mit der Datenüber-
mittlung an die Finanzbehörden erheben 
und verwenden dürfen. Der Bundes
finanzhof hat in einer Entscheidung aus 
2012 die Einführung der Steuer-ID als 
solcher zwar als verfassungsgemäß ein-
gestuft. Gleichzeitig hat der Bundes
finanzhof aber der Erhebung und der Ver-
wendung der Steuer-ID enge Grenzen 
gesetzt: 

Die Finanzbehörden, zu denen auch 
Hauptzollämter zählen, dürfen die Steuer-
ID nach der Abgabenordnung nur erhe-

ben und verwenden, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben „erfor-
derlich” ist. Die Frage der Erforderlichkeit 
beurteilt sich danach, ob und inwieweit 
die Erhebung und Verwendung der 
Steuer-ID notwendig ist, um die Aufgabe 
rechtmäßig, vollständig und in angemes-
sener Zeit erfüllen zu können. Ob die 
Abfrage notwendig ist oder etwa die Vor-
lage eines polizeilichen Führungszeugnis-
ses ausreicht, ist bereits fraglich. 

Die Abfrage einer Steuer-ID ist aber 
zudem ausdrücklich nur „im Besteue-
rungsverfahren“, das heißt nur für steuer-
liche Zwecke, zulässig. Für andere Zwecke 
darf die Steuer-ID demnach grundsätzlich 
nicht verwendet werden (strikter Grund-
satz der Zweckbindung). Alternativ darf 
die Steuer-ID zwar auch erhoben und ver-
wendet werden, soweit eine Rechtsvor-
schrift dies ausdrücklich erlaubt oder 
anordnet. Die Verwendung der Steuer-ID 
muss in der Rechtsvorschrift aber aus-
drücklich, also eindeutig und unmissver-
ständlich, erlaubt oder angeordnet wer-
den. Anders als etwa hinsichtlich der 
Erhebung und Verwendung der Identifi-
kationsnummer durch den Arbeitgeber 
für die Lohnsteuer (§§ 39e Abs. 4, 41b  
Abs. 2 Satz 3 und § 52b Abs. 5 Einkom-
mensteuergesetz) fehlt es aber im Hin-
blick auf die Abfrage der Steuer-ID durch 
den Zoll an einer solchen ausdrücklichen 
rechtlichen Grundlage. Insbesondere 
sieht das europäische Zollrecht selbst 
gerade nicht explizit vor, dass die Steuer-
ID abgefragt werden darf.

„Als einen ‚schwerwiegenden  
Verstoß‘ gegen steuerrechtliche 
Vorschriften sieht der deutsche  
Zoll eine Zuwiderhandlung gegen 
die Straftatbestände des Steuer-
rechts wie z.B. Steuerhinterziehung 
oder Subventionsbetrug an.“
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Soweit die deutsche Zollverwaltung sich 
auf das Bundesdatenschutzgesetz (§ 13 
Abs. 1 BDSG) beruft, ist höchst zweifel-
haft, ob dieses für die Erhebung und Ver-
wendung der Steuer-ID durch Finanzbe-
hörden überhaupt Anwendung finden 
kann, da § 139b AO spezielle Vorausset-
zungen enthält, die andernfalls umgan-
gen werden könnten. Auch hier würde 
sich im Übrigen die Frage stellen, ob das 
Erheben der Steuer-ID erforderlich ist.

Selbst eine ausdrückliche Einwilligung 
der Betroffenen in die Weitergabe führt 
nicht zur Rechtmäßigkeit der Abfrage 
durch den Zoll. Die Abgabenordnung 
sieht vor, dass Einwilligungserklärungen, 
die darauf gerichtet sind, eine nicht zuläs-
sige Erhebung oder Verwendung der 
Identifikationsnummer zu ermöglichen, 
unwirksam sind. Im Übrigen sind Einwilli-
gungen immer dann problematisch, 
wenn mit der Einwilligung gewisse Vor-
teile durch staatliche Stellen verbunden 
sind. Es ist dann fraglich, ob die Einwilli-
gung noch wie erforderlich freiwillig ist. 

Weitere Fragestellungen

Darüber hinaus stellen sich auch weitere 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der steuerrechtlichen Zuver-
lässigkeit nach dem Unionszollkodex. 
Dass die deutsche Zollverwaltung die 
Steuer-ID und das zuständige Finanzamt 
etwa sämtlicher Mitglieder einer Ge-
schäftsführung, des Vorstands, des Auf-
sichtsrats, der Haupteigentümer und der 

Hauptanteilseigner abfragt, dient zwar 
dem Zweck einer umfassenden Überprü-
fung der Zuverlässigkeit, folgt aber nicht 
zwingend aus dem Wortlaut der zollrecht-
lichen Vorschriften. Der Wortlaut bezieht 
sich insoweit auf „die Person, die für das 
antragstellende Unternehmen verant-
wortlich ist oder die Kontrolle über seine 
Leitung ausübt“, mithin nicht auf mehrere 
Personen. „Person“ ist im UZK als „eine 
natürliche Person, eine juristische Person 
oder eine Personenvereinigung, die keine 
juristische Person ist, die jedoch nach Uni-
onsrecht oder nach einzelstaatlichem 
Recht die Möglichkeit hat, im Rechtsver-
kehr wirksam aufzutreten“, definiert. 

Auch ist unklar, welche steuerrechtlichen 
Vorschriften eingehalten worden sein 
müssen. Was Straftaten anbetrifft, ergibt 
sich bereits aus Art. 39 lit. a) UZK, dass es 
sich um Straftaten im Rahmen der Wirt-
schaftstätigkeit des Unternehmens han-
deln muss. Es gibt keinen Grund, dies hin-
sichtlich schwerwiegender oder wieder-
holter Verstöße gegen die zoll- oder 
steuerrechtlichen Vorschriften anders zu 
beurteilen. Das legen auch die Leitlinien 
der Europäischen Kommission zum Zuge-

lassenen Wirtschaftsbeteiligten vom 11. 
März 2016 nahe. Denn darin heißt es, dass 
der Begriff „steuerrechtliche Vorschriften“ 
auf Steuern begrenzt sei, die in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Wirt-
schaftstätigkeit des Antragstellers stehen. 
Ein solches einschränkendes Verständnis 
scheint auch unter dem Gesichtspunkt 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips gebo-
ten. 

Praxishinweis

Wegen der datenschutzrechtlichen Be-
denken haben sich die Spitzenverbände 
der deutschen Wirtschaft an die Bundes-
beauftragte für Datenschutz und die 
Informationsfreiheit gewandt. Wann die 
Frage der Rechtmäßigkeit der Abfrage der 
Steuer-ID endgültig geklärt sein wird, ist 
derzeit nicht absehbar. Die deutsche Zoll-
verwaltung und die Wirtschaft befinden 
sich hier noch im Dialog. 

Mit Blick auf die von den Hauptzollämtern 
den Unternehmen gesetzten Fristen zur 
Beantwortung der Selbstbewertungsfra-
gebögen zeigt sich der Zoll allerdings bis-
lang grundsätzlich flexibel, wenn sich 
betroffene Unternehmen mit ihrem 
zuständigen Hauptzollamt in Verbindung 
setzen und unter konkretem Verweis auf 
die noch nicht abschließend geklärte 
Frage der Rechtmäßigkeit der Steuer-ID-
Abfrage eine Fristverlängerung bis zur 
Klärung dieser Frage beantragen. Diese 
Flexibilität hat der Präsident der GZD bei 
einer Rede im Rahmen des 29. Europäi-

schen Zollrechtstages am 30. Juni 2017 in 
Bremen nochmals bestätigt. 

Die Beantragung einer Fristverlängerung 
ist auch vor dem Hintergrund anzuraten, 
dass beim Finanzgericht Düsseldorf 
bereits ein Verfahren anhängig ist, in dem 
die Rechtmäßigkeit der Erhebung einer 
Steuer-ID im Zusammenhang mit der 
Neubewertung von vor dem 1. Mai 2016 
erteilten Bewilligungen geklärt werden 
soll. Wo möglich, sollten die Unterneh-
men sich aber überlegen, mit dem Antrag 
auf Fristverlängerung bereits den Frage-
bogen im Übrigen, d.h. zunächst noch 
ohne Beantwortung der Fragen zur 
Steuer-ID und zum Finanzamt, einzurei-
chen.

Soweit es nicht um eine Neubewertung 
unbefristet erteilter Bewilligungen geht, 
sondern der UZK neue Formen der Bewil-
ligung oder von der bisherigen Bewilli-
gung nicht umfasste Verfahren vorsieht 
(z.B. Bewilligung eines Verwahrungslagers 
oder die Bewilligung einer Gesamtsicher-
heit außerhalb des Versands), wird hier 
ein Neuantrag erforderlich sein. Solche 
Neuanträge werden, ebenso wie die Be-
wertung in der Vergangenheit bereits 
erteilter, befristeter Bewilligungen (z.B. für 
eine passive Veredelung), die von der Zoll-
verwaltung zunächst durchgängig pau-
schal bis Ende April 2019 verlängert wur-
den, voraussichtlich erst ab Herbst 2018 
bearbeitet, so dass insoweit derzeit noch 
kein akuter Handlungsbedarf besteht. 

„Mit Blick auf die von den Haupt
zollämtern den Unternehmen 
gesetzten Fristen zur Beantwortung 
der Selbstbewertungsfragebögen 
zeigt sich der Zoll allerdings  
bislang grundsätzlich flexibel.“
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